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Antrag 
Datum: 02.03.2020  
Drucksachen-Nr.: 20/0099  
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Umwelt-, Planungs- und Verkehrsaus-
schuss 

14.05.2020 öffentlich / Entscheidung 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Parken in der Lochnerstraße (Niederpleis) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Um in der Lochnerstraße (Nähe Einmündung zur Mülldorfer Straße) die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr zu erhöhen, beantragen wir Folgendes: 
 

1. Wiedereinführung des gekippten Parkens (siehe Bilder im Anhang). Dazu gehören 
die Erneuerung der weißen Markierungen und die Aufstellung / Änderung der Be-
schilderung. 
 

2. Einzeichnung einer Sperrfläche (siehe Karte / Satelliten-Bild im Anhang). 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Mit der Drucksachennummer 19/0389 haben wir bereits 2019 eine Anfrage zur Parksituati-
on in der Lochnerstraße gestellt. Der Hintergrund unserer Anfrage gilt nach wie vor: 
Auf der Lochnerstraße, kurz vor der Kreuzung zur Mülldorfer Straße, wurde die Regelung 
zum Parken verändert. Die vorherige Regelung ermöglichte das Parken von Autos auf der 
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Straße unter Einbeziehung eines schmalen Streifens des Gehwegs. Dies war durch Be-
schilderung und weiße Markierungen deutlich. Der Bürgerstreifen war trotzdem immer noch 
breit genug für Kinderwagen und Rollator.  
 
Die derzeitige Regelung ermöglicht diese Form des Parkens nicht mehr. Derzeit entstehen 
durch die vielen parkenden Fahrzeuge gefährliche Situationen, wenn ein Fahrzeug aus der 
Mülldorfer Straße in die Lochnerstraße einbiegt und dort (neben einem parkenden Fahr-
zeug) einem entgegenkommenden Fahrzeug begegnet. Die zu beobachtende Praxis zeigt 
in diesen Situationen regelmäßig ein Ausweichen über den gegenüberliegenden Bürgers-
teig. Dies stellt aus unserer Sicht eine Gefahr insbesondere für den fußläufigen Verkehr dar.  
 
Die Antwort der Verwaltung zur Anfrage 19/0389 war, dass das gekippte Parken zu Beein-
trächtigungen für Menschen mit Rollatoren oder in Rollstühlen führen würde. Deshalb ha-
ben wir erneut (siehe Bilder) die Rest-Gehweg-Breite im Falle eines gekippten Parkens ge-
messen. Wie den Bildern zu entnehmen ist, würde die Rest-Gehweg-Breite über 1,20 Meter 
sein. Eine Breite von 1,20 Meter (von einem breiten Gehweg auf der anderen Straßenseite 
ohnehin abgesehen) führt aus unserer Sicht nicht zu den von der Verwaltung genannten 
Beeinträchtigungen. Dies übrigens insbesondere vor dem Hintergrund, dass abgesenkte 
Bordsteine sowohl im Einmündungsbereich der Lochnerstraße in die Mülldorfer Straße 
ebenso vorhanden sind, wie unmittelbar vor der einzuzeichnenden Sperrfläche.  
 
 
 
gez. Claudia Feld-Wielpütz        gez. René Puffe 
  
 
 
gez. Prof. Dr. Max Leitterstorf, sB   
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Anhang – Fotos aus der Lochnerstraße: 
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Anhang – Satellitenbild der Lochnerstraße 
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Anhang – Beantwortung der Anfrage zum Parken in der Lochnerstraße 
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